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Einleitung

Während die Bedeutung des Reichsgutes als materielle Grundlage des 
Königtums von der Reichsgutforschung in den letzten Jahrzehnten aus­
giebig gewürdigt wurde, hat sich die Forschung mit der rechtlichen Ver­
fügungsgewalt des Königs über das weltliche Reichsgut noch nicht befaßt. 
Der Grund hierfür dürfte sein, daß nach allgemeiner Lehrmeinung das 
Thema problemlos und daher für eine nähere Untersuchung unergiebig 
und reizlos erscheinen mußte. Denn wenn der König Reichsgut sogar 
zu verschenken berechtigt war, so schien dies der bisherigen Forschung der 
zwingende Beweis dafür, daß der König nach Belieben über das Reichs­
gut verfügen konnte.

Sieht man die Diplomata-Editionen durch, so vermitteln die Kopf­
regesten in der Tat den Eindruck, als ob der überwiegende Teil der 
Königsurkunden Schenkungen und deren Bestätigungen verbriefe. Da 
sich das Bemühen der Itinerarforschung, die Reisewege der Könige im 
frühen und hohen Mittelalter zu verfolgen, vor allem auf die Diplomata
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